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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Katharina Schulze, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mistol, 
Verena Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Pilotprojekt zur Kennzeichnungspflicht von Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. ein Pilotprojekt zu realisieren, bei dem uniformier-
te Polizeibeamtinnen und -beamte auf mehre-
ren Polizeidienststellen in Bayern probeweise 
Dienstnummernschilder sichtbar an den Uni-
formen tragen und somit während ihres Diens-
tes gekennzeichnet sind; 

2. dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport mündlich und schriftlich 
spätestens sechs Monate nach Ende des Pilot-
projekts Bericht zu erstatten über die mit der 
Kennzeichnung gesammelten Erkenntnisse und 
Erfahrungen. 

Begründung: 

In immer mehr Bundesländern sind uniformierte Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamte während ihres 
Dienstes sichtbar individuell gekennzeichnet. Bei-
spielsweise gilt in Hessen seit Ende 2014 für alle Poli-
zistinnen und Polizisten in Dienstkleidung eine Kenn-
zeichnungspflicht. Hessen und andere Bundesländer 
haben positive Erfahrungen mit einer Kennzeichnung 
der Beamtinnen und Beamten gemacht. Eine Kenn-
zeichnung mit einem Dienstnummernschild stärkt das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Polizei 
und damit in den Rechtsstaat. 

Auf der anderen Seite ist nicht bekannt, dass Repres-
salien gegenüber gekennzeichneten Polizeikräften 
zugenommen haben. Das bestätigte das Hessische 
Innenministerium. Auch die Brandenburger Landesre-
gierung hat im Sommer des vergangenen Jahres er-
klärt, dass es nicht zu einer Zunahme von Übergriffen 
oder willkürlichen unbegründeten Strafanzeigen ge-
genüber Polizeibeamtinnen und -beamten gekommen 
ist, wie noch vor Einführung der Kennzeichnung in 
Brandenburg befürchtet wurde. Zu demselben Ergeb-
nis kommt auch ein europäischer Vergleich (vgl. In-
fobrief des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundes-
tages, „Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamtinnen 
und -beamten in den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union“, 18. April 2011). In den meisten europä-
ischen Mitgliedstaaten besteht eine Kennzeichnungs-
pflicht, ohne dass damit in der Praxis relevante Nach-
teile für die Polizei einhergehen. 

Um auch in Bayern praktische Erfahrungen zu sam-
meln, soll eine Kennzeichnung uniformierter Polizis-
tinnen und Polizisten mit einem Dienstnummernschild 
in Bayern probeweise angewandt werden. 

Dieses Thema wurde auch bei dem 1. Grünen Poli-
zeikongress am 4. Juni 2016 intensiv diskutiert. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Katharina Schulze u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/14164 

Pilotprojekt zur Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Katharina Schulze 
Mitberichterstatter: Manfred Ländner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner  
61. Sitzung am 23. November 2016 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Katharina Schulze, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Gisela Sengl, 
Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mistol, Verena Osgyan und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/14164, 17/14646 

Pilotprojekt zur Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor wir abstimmen, weise ich noch auf Folgendes hin: Der Ausschuss für Verfas­

sung, Recht und Parlamentsfragen hat in seiner Sitzung am 13. Dezember die an 

Nummer 3 stehende Verfassungsstreitigkeit zum Volksbegehren "Nein zu CETA!" be­

raten und seine Beschlussempfehlung hierzu auf Drucksache 17/14778 abgegeben. 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat gestern die Beratungen zu den Listen­

nummern 16 bis 19 abgeschlossen und ebenfalls seine Beschlussempfehlungen ab­

gegeben. Die Voten sind in der für Sie aufgelegten Liste enthalten. Wir kommen zur 

Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen 

Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag die Voten.
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